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A. Zusammenfassung  

Aus Sicht des ZIA enthält der Entwurf wichtige Maßnahmen zur Verbesserung der 

steuerlichen Rahmenbedingungen für Investitionen in Deutschland. Insbesondere die 

verbesserten Abschreibungsregelungen sowie die perspektivisch vorgesehene 

Senkung der Körperschaftsteuer setzen erste wichtige Signale für die Wirtschaft. Die 

enthaltenen Maßnahmen adressieren zentrale Anliegen der Wirtschaft, entfalten 

jedoch zu wenig Wirkung konkret für die Immobilienwirtschaft.  

So ist der „Investitions-Booster“ (AfA – für bewegliche Wirtschaftsgüter) nicht in jedem 

Falle für die Technische Gebäudeausrüstung (TGA) anwendbar. Hier kommt es auf 

die konkrete Ausgestaltung der betroffenen TGA an, ob sie erfasst wird. So werden 

Heizungsanlagen beispielsweise regelmäßig nicht vom „Investitions-Booster“ erfasst 

sein.  

Für Investitionen in die Immobilie an sich enthält der Entwurf ebenfalls keine 

steuerlichen Anreize, so dass weder der Neubau noch die Bestandssanierung durch 

den Entwurf in der aktuellen Form gefördert werden.  

Aus Sicht des ZIA besteht deshalb insbesondere in den folgenden Punkten 

ergänzender gesetzgeberischer Handlungsbedarf: 

• Zur Förderung des Neubaus: Die Sonderabschreibung nach § 7b EStG sollte 

auch vor dem Hintergrund des „Bau-Turbos“ angepasst werden und 

o der relevante Abschreibungssatz von derzeit 5 Prozent signifikant 

angehoben (§ 7b Abs. 1 Satz 1 EStG), 

o die verpflichtende Einhaltung des Gebäudestandards „Effizienzhaus 40“ 

gestrichen (§ 7b Abs. 2 Satz 1 Nr. 2 EStG) und  

o die Baukostenobergrenze von 5.200 Euro je Quadratmeter Wohnfläche 

erhöht werden (§ 7b Abs. 2 Satz 2 Nr. 2 EStG). 

• Zur Förderung der Bestandssanierung: Der Mechanismus der sog. 

anschaffungsnahen bzw. nachträglichen Herstellungskosten muss angepasst 

werden (§ 6 Absatz 1 Nr. 1a EStG bzw. § 255 Absatz 2 Satz 1 HGB i. V. m. § 7 

Absatz 4 EStG bzw. vor dem Hintergrund des IDW RS IFA 1 n.F). Kosten 

wichtiger energetischer Instandsetzungs- oder Modernisierungsmaßnahmen 

müssen schon im Jahr der Entstehung insgesamt als sofort abziehbarer 

Aufwand bzw. mindestens im Wege gesonderter und erhöhter 

Abschreibungsmöglichkeiten berücksichtigt werden können. Es sollte ein 

Bewertungsvorbehalt in der Steuerbilanz eingeführt werden. 
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B. Einzelanmerkung  

„Investitions-Booster“ auf Immobilienwirtschaft anpassen 

Nach § 7 Abs. 2 EStG-E kann der Steuerpflichtige bei beweglichen Wirtschaftsgütern 

des Anlagevermögens, die nach dem 30. Juni 2025 und vor dem 1. Januar 2028 

angeschafft oder hergestellt worden sind, statt der Absetzung für Abnutzung in 

gleichen Jahresbeträgen die Absetzung für Abnutzung in fallenden Jahresbeträgen 

bemessen. Die Absetzung für Abnutzung in fallenden Jahresbeträgen kann nach 

einem unveränderlichen Prozentsatz vom jeweiligen Buchwert (Restwert) 

vorgenommen werden; der dabei anzuwendende Prozentsatz darf höchstens das 

Dreifache des bei der Absetzung für Abnutzung in gleichen Jahresbeträgen in Betracht 

kommenden Prozentsatzes betragen und 30 Prozent nicht übersteigen.  

Wir weisen darauf hin, dass diese – als „Investitions-Booster“ beschriebene – 

Regelung für bewegliche Wirtschaftsgüter für die Immobilienwirtschaft nur wenig 

Wirkung zu entfalten droht. Denn für die hierbei infrage kommenden Gebäudeteile der 

sogenannten Technischen Gebäudeausrüstung (TGA) ist die Regelung nicht in jedem 

Falle anwendbar. Hier kommt es auf die konkrete Ausgestaltung der betroffenen TGA 

an, ob sie erfasst wird. So können zwar bestimmte PV-Anlagen darunter fallen, jedoch 

werden beispielsweise Heizungsanlagen regelmäßig nicht durch den „Investitions-

Booster“ gefördert werden.  

Ferner enthält der Entwurf ebenfalls keine steuerliche Förderung für Investitionen in 

die Immobilie an sich. Im Ergebnis werden so weder der Neubau noch die 

Bestandssanierung durch den Entwurf in der aktuellen Form gefördert.  

Aus Sicht des ZIA besteht deshalb insbesondere in den folgenden Punkten 

ergänzender gesetzgeberischer Handlungsbedarf: 

1. Förderung des Neubaus durch Anpassung der Sonderabschreibung nach 
§ 7b EStG 

Die Sonderabschreibung nach § 7b EStG beträgt zusätzlich zur regulären 

Abschreibung fünf Prozent pro Jahr und insgesamt maximal 20 Prozent innerhalb 

eines Zeitraums von vier Jahren. Sie kann dann in Anspruch genommen werden, wenn 

durch Baumaßnahmen auf Grund eines nach dem 31. August 2018 und vor dem 

1. Januar 2022 oder nach dem 31. Dezember 2022 und vor dem 1. Oktober 2029 

gestellten Bauantrags oder einer in dieser Zeit getätigten Bauanzeige neue 

Wohnungen hergestellt werden. Die Anschaffungs- oder Herstellungskosten dürfen 

dabei 5.200 Euro je Quadratmeter Wohnfläche nicht übersteigen. Ferner müssen die 

Gebäude die Kriterien eines “Effizienzhaus 40” mit Nachhaltigkeits-Klasse erfüllen, 

was durch das Qualitätssiegel “Nachhaltiges Gebäude” nachzuweisen ist. 

In der praktischen Anwendung könnte die Wirksamkeit der Regelung des § 7b EStG 

spürbar erhöht werden, denn die derzeitigen Voraussetzungen zur Einhaltung des 

Standards „Effizienzhaus 40“ sowie die bei 5.200 Euro je Quadratmeter Wohnfläche 
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gedeckelte Baukostenobergrenze, führen zu einer erheblichen Einschränkung des 

Anwendungsbereichs. Im Lichte des geplanten „Bau-Turbos“ ist die gesetzliche 

Verknüpfung mit ambitionierten Effizienzstandards sowie die derzeitige 

Baukostenobergrenze kritisch zu hinterfragen, denn die bau- und fördertechnischen 

Anforderungen stehen in keinem angemessenen Verhältnis zur wirtschaftlichen 

Realität.  

Darüber hinaus könnte durch die Erhöhung der prozentualen 

Abschreibungsmöglichkeit massiv die Attraktivität und Nutzung der Regelung erhöht 

werden. Wobei beihilferechtliche Erleichterungen ebenfalls die Annahme der 

Regelung steigern würden.  

Petitum: 

• Zur Förderung des Neubaus sollte die Sonderabschreibung gemäß § 7b EStG 

– auch vor dem Hintergrund des geplanten „Bau-Turbos“ – angepasst werden 

und  

o der relevante Abschreibungssatz von derzeit 5 Prozent signifikant 

angehoben (§ 7b Abs. 1 Satz 1 EStG), 

o die verpflichtende Einhaltung des Gebäudestandards „Effizienzhaus 40“ 

gestrichen (§ 7b Abs. 2 Satz 1 Nr. 2 EStG) und  

o die Baukostenobergrenze von 5.200 Euro je Quadratmeter Wohnfläche 

erhöht werden (§ 7b Abs. 2 Satz 2 Nr. 2 EStG). 

 

2. Förderung der energetischen Sanierung des Bestands 

Aus unternehmerischer Sicht wird die Investitionsbereitschaft zur Förderung der 

Bestandssanierung dadurch gebremst, dass Betriebsausgaben für 

energetische Modernisierungsmaßnahmen in einer Vielzahl von Fällen nicht als 

sofort abziehbarer Aufwand und somit zum Investitionszeitpunkt 

steuermindernd berücksichtigt werden können. Vielmehr sind solche 

Aufwendungen regelmäßig im Wege der Abschreibung über die 

Gesamtnutzungsdauer des Gebäudes steuerlich geltend zu machen. Hierunter 

leidet die Liquidität der Unternehmen und die Attraktivität von energetischen 

Modernisierungsmaßnahmen sinkt.  

 

a) Sofern energetische Modernisierungsmaßnahmen innerhalb von drei Jahren 

nach der Anschaffung des Gebäudes durchgeführt werden und sofern die 

Aufwendungen hierfür (ohne Umsatzsteuer) 15 Prozent der 

Anschaffungskosten des Gebäudes übersteigen, qualifizieren diese 

Aufwendungen steuerrechtlich als anschaffungsnahe Herstellungskosten nach 

§ 6 Absatz 1 Nr. 1a Satz 1 EStG. Dies heißt im Ergebnis, dass die 

Aufwendungen zu den zu aktivierenden Herstellungskosten eines Gebäudes 

zählen und steuerbilanziell über die Nutzungsdauer des Gebäudes 
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abgeschrieben werden müssen. Lediglich bei energetischen 

Modernisierungsmaßnahmen an einer seit mehr als drei Jahren gehaltenen und 

unter Energiegesichtspunkten bereits modernen Immobilie wäre diese 

nachteilige steuerrechtliche Behandlung nicht gegeben; dieses Ergebnis kann 

jedoch politisch nicht gewollt sein, da doch gerade ältere und unter 

Energiegesichtspunkten modernisierungsbedürftige Immobilien einer 

energetischen Modernisierung zugeführt werden sollen. Gerade im Zeitraum 

kurz nach dem Erwerb eines Gebäudes besteht ein hoher Investitionsbedarf in 

Maßnahmen zur energetischen Verbesserung, etwa durch Wärmedämmung, 

Austausch veralteter Heizsysteme, Fenster oder Anlagentechnik. Insofern stellt 

die Regelung in ihrer aktuellen Fassung ein immenses Hemmnis mit Blick auf 

den dringend zu modernisierenden Gebäudebestand dar.  

 

b) Energetische Modernisierungsmaßnahmen können jedoch auch außerhalb der 

rechtlichen Grenzen des § 6 Abs. 1 Nr. 1a Satz 1 EStG zu einer über den 

„ursprünglichen Zustand hinausgehenden wesentlichen Verbesserung“ des 

Gebäudes führen, weshalb die Aufwendungen nach Handelsrecht als 

nachträgliche Herstellungskosten aktiviert und somit steuerrechtlich ebenfalls 

über die Nutzungsdauer des Gebäudes abgeschrieben werden müssen (§ 255 

Absatz 2 Satz 1 HGB i. V. m. § 7 Absatz 4 EStG). Ferner wird mit Blick auf den 

IDW RS IFA 1 n.F mitunter auch die Auffassung vertreten, dass selbst die darin 

enthaltenen Aussagen zur handelsrechtlichen Aktivierung von Maßnahmen zur 

deutlichen Minderung des Energiebedarfs oder -verbrauchs zu einer 

steuerrechtlichen Aktivierung führen können (vgl. Tz 14a IDW RS IFA 1 n.F. 

vom 6.11.2024). Im Ergebnis würden in beiden Fällen die Aufwendungen für 

energetische Modernisierungsmaßnahmen für den Immobilieneigentümer 

wirtschaftlich weniger attraktiv. Sachgerecht wäre es, die Kosten wichtiger 

Instandsetzungs- oder Modernisierungsmaßnahmen schon im Jahr der 

Entstehung insgesamt als sofort abziehbaren Aufwand bzw. mindestens im 

Wege gesonderter und erhöhter Abschreibungsmöglichkeiten berücksichtigen 

zu können. Andernfalls werden wichtige energetische Sanierungsmaßnahmen 

verzögert oder gar unterlassen, wodurch nicht nur die Energieeffizienz, sondern 

letztlich auch die Nutzer beeinträchtigt werden. 

 

Aus den vorgenannten Gründen sollte in das steuerbilanzielle Bewertungsrecht ein 

Vorbehalt iSd. § 5 Abs. 6 EStG eingeführt werden, welcher den 

Betriebsausgabenabzug der Aufwendungen für die energetischen 

Modernisierungsmaßnahmen ermöglicht, auch wenn aus handelsrechtlicher Sicht, 

ggf. zur Verbesserung der für die Finanzierung wichtigen Eigenkapitalquote, diese 

Aufwendungen aktiviert werden. 

Petita: 

• Der Mechanismus der sog. anschaffungsnahen bzw. nachträglichen 

Herstellungskosten muss angepasst werden (§ 6 Absatz 1 Nr. 1a Satz 1 EStG 

bzw. § 255 Absatz 2 Satz 1 HGB i. V. m. § 7 Absatz 4 EStG bzw. vor dem 
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Hintergrund des IDW RS IFA 1 n.F). Kosten wichtiger energetischer 

Instandsetzungs- oder Modernisierungsmaßnahmen müssen schon im Jahr der 

Entstehung insgesamt als sofort abziehbarer Aufwand bzw. mindestens im 

Wege gesonderter und erhöhter Abschreibungsmöglichkeiten berücksichtigt 

werden können.  

• Einführung eines Bewertungsvorbehalts in der Steuerbilanz. 
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Der Zentrale Immobilien Ausschuss e.V. (ZIA) ist der Spitzenverband der Immobilienwirtschaft. Er spricht durch 

seine Mitglieder, darunter 34 Verbände, für rund 37.000 Unternehmen der Branche entlang der gesamten 

Wertschöpfungskette. Der ZIA gibt der Immobilienwirtschaft in ihrer ganzen Vielfalt eine umfassende und 

einheitliche Interessenvertretung, die ihrer Bedeutung für die Volkswirtschaft entspricht. Als Unternehmer- und 

Verbändeverband verleiht er der gesamten Immobilienwirtschaft eine Stimme auf nationaler und europäischer 

Ebene mit Präsenz in Brüssel, Wien und Zürich – und im Bundesverband der deutschen Industrie (BDI). 

Präsidentin des Verbandes ist Iris Schöberl. 
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